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Liebe Mitglieder der niedersächsischen BürgerBusvereine, 
 
die Niedersächsische Verordnung über infektionspräventive Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Varianten (Niedersächsische Corona-Verordnung), gültig ab 1. Oktober 
2022, sieht für den Personennahverkehr die nachstehend wiedergegebenen Regeln vor. 
 
 

Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Regelungsbereich, allgemeine Verhaltensempfehlungen 
 
(1) 1Diese Verordnung regelt für Niedersachsen neben den bundesrechtlich geregelten Schutzmaßnahmen nach 
§ 28 b Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) notwendige Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung des Corona-  Virus SARS CoV-2 und zu dessen Eindämmung, soweit nicht aufgrund des § 28 c IfSG 
erlassener Verordnungen der Bundesregierung abweichende Regelungen getroffen sind. 2Weitergehende 
Schutzmaßnahmen des Landes und der Kommunen auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes bleiben 
unberührt. 
 
(2) Allen Personen wird empfohlen, eigenverantwortlich 
 
1. eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 2 insbesondere in geschlossenen Räumen 
von Einrichtungen und Anlagen mit Publikumsverkehr und an Orten mit hohem Personenaufkommen zu 
tragen, 
 
2. einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten, 
 
3. Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu ergreifen und 
insbesondere geschlossene Räume, die dem Aufenthalt von Menschen dienen, zu belüften. 
 

§ 2 
Mund-Nasen-Bedeckung 

 
(1) 1In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen, in denen auf diese Vorschrift Bezug genommen wird, 
haben die dort genannten Personen eine medizinische Maske als Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen; sind 
medizinische Masken mit einem bestimmten Schutzniveau zu tragen, so ist dies in den Vorschriften des 
Zweiten Teils geregelt. 2Masken mit Ausatemventil sind nicht zulässig. 
 
(2) Von den Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 und den übrigen Vorschriften dieser Verordnung, die zum 

 Tragen einer Mund Nasen-Bedeckung verpflichten, sind ausgenommen 
 
1. Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
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2. Personen, die ärztlich oder vergleichbar amtlich bescheinigt aufgrund einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung, einer ärztlich oder vergleichbar amtlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer 
Behinderung eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht tragen können, 
 
3. gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre 
Begleitpersonen. 
 
(3) Die Personen, die für den jeweiligen Bereich, in dem die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
besteht, verantwortlich sind, haben auf die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, hinzuweisen und 
auf die Einhaltung dieser Pflichten hinzuwirken. 
 
 

Zweiter Teil 
Besondere Vorschriften 

 
§ 8 

Verkehrsmittel des Personennahverkehrs 
 
(1) Fahrgäste ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr, die Verkehrsmittel des Personennahverkehrs nutzen, 
sowie Kontroll-und Servicepersonal und Fahr- und Steuerpersonal, soweit tätigkeitsbedingt physische Kontakte 
zu anderen Personen bestehen, haben nach § 2 eine medizinische Maske als Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. 
 
(2) 1Die Betreiberinnen und Betreiber von Verkehrsmitteln des Personennahverkehrs sind abweichend von § 2 
Abs. 3 verpflichtet, auf die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, durch Aushang sowie zusätzlich mit 
Durchsagen hinzuweisen und für deren Einhaltung zu werben. 2Sie sollen innerbetrieblich sicherstellen, dass 
Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung im Rahmen der Kontrolltätigkeiten beim Verdacht eines Verstoßes 
gegen Absatz 1 im Einzelfall persönlich angesprochen, angemessen zur Einhaltung ermahnt und bei Bedarf 
erforderliche Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 
 
 

Dritter Teil 
Schlussbestimmungen 

 
§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
… 
 
5. entgegen § 8 Abs. 1, ohne dass eine Ausnahme nach § 2 Abs. 2 vorliegt, in einem Verkehrsmittel des 
Personennahverkehrs eine medizinische Maske als Mund-Nasen-Bedeckung nicht trägt, 
 
6. als Betreiberin oder Betreiber eines Verkehrsmittels des Personennahverkehrs entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 auf 
die dort genannte Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht durch Aushang und zusätzliche 
Durchsagen hinweist.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. 
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Hannover, den 30. September 2022 
 
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
 
 
 
Ab sofort sind also keine FFP2-Masken mehr in den Fahrzeugen erforderlich, aber das Tragen von Masken in 
Form von medizinischen Masken (OP-Masken) und die Hinweispflicht darauf bleibt  vorgeschrieben. 
 
Für den Vorstand 
Mit den besten Grüßen 
Wolfgang Kaib 
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